Niedersächsischer Fußballverband e.V.                          26389 Wilhelmshaven, 01. Aug. 2007  


Kreis Wilhelmshaven - Spielausschuss -	Hans Rebbe 


	Feldmark 52 


	Tel.: (04421) 8 75 00 


		E-Mail: H. RebSport@GMX.de  


	


Spielausschreibung für die Spielzeit 2007 / 2008       





Allgemeines: 


Die Durchführung aller Spiele der 1. Kreisklasse sowie der AH – Staffel II im 


NFV – Kreis Wilhelmshaven erfolgt nach den amtlichen Regeln des DFB und den 


Satzungen und Ordnungen des Niedersächsischen Fußballverbandes e.V. 


Zusätzlich sind die besonderen Bestimmungen dieser Ausschreibung für alle teilnehmenden 


Vereine und Mannschaften verbindlich. 





1. Gebühren und Abgaben:





1.1   Mannschaftsbeiträge sind nach § 12 (2 b) der Finanz- und Wirtschaftsordnung des NFV


 	 für jede gemeldete Mannschaft jährlich fällig. Die Höhe beschließt der Verbandstag.


	 Sie werden durch die Verbandsgeschäftsstelle eingezogen, bzw. sind nach 


       Aufforderung durch die Verbandsgeschäftsstelle innerhalb der gesetzten Frist zu zahlen. 





1.2  Sonstige Gebühren, Ordnungsstrafen und andere Kosten werden vom Konto des


	betroffenen Vereins abgebucht, bzw. vom Kassenwart in Rechnung gestellt.


	Vereine, die keine Einzugsermächtigung erteilt haben, haben ihrer Zahlungsverpflichtung 


	innerhalb von 3 Wochen nach der Zustellung nachzukommen. 





2.  Meisterschaft, Auf- und Abstieg:





2.1	Die bestplatzierte, aufstiegsberechtigte Mannschaft der 1. Kreisklasse steigt in die


	Kreisliga Staffel 4 auf. 


	Wird die Sollzahl 15 in der Kreisliga Staffel 4 unterschritten, so wird diese Staffel wie 


	folgt aufgefüllt: 


	Die nächste, bestplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft aus der 1. Kreisklasse steigt 


	in die Kreisliga 4 auf. Bei gleicher Platzierung in den 1. Kreisklassen der NFV – Kreise 


	Friesland, Wilhelmshaven und Wesermarsch entscheidet bzw. entscheiden Relegations- 


	spiele in einfacher Runde über die Besetzung des freien bzw. der freien Plätze. 


	Bei Verzichtsleistung zur Teilnahme am / an Entscheidungsspiel (en) durch berechtigte 


	Mannschaften, geht das Recht für diese (s) Spiel (e) nicht an die nächstniedere  


	Mannschaft der Staffel weiter.   


	Am Spielbetrieb der Kreisliga Staffel 4 kann jedoch nur eine Mannschaft eines


	Vereins teilnehmen. 
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2.2	Die Abstiegsquote aus der Kreisliga Staffel 4 beträgt 3 Mannschaften. 





2.3	Die Sollzahl der spielenden Mannschaften in der 1. Kreisklasse beträgt in der 


	Saison 2007 / 2008 17 Mannschaften.  





2.4 Zur Ermittlung der Meister, Aufsteiger entscheidet bei  gleicher Punktzahl die 


       Tordifferenz. Sind Punktzahl und Tordifferenz bei mehreren Mannschaften gleich, 


  ist diejenige Mannschaft besser platziert, die mehr Tore erzielt hat. Ist auch die Anzahl 


 der erzielten Tore gleich, findet ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz statt. 





3. Spielberechtigung:





3.1	Es sind nur Spieler mit einer am Tage seines Einsatzes gültigen Spielerlaubnis des


	NFV spielberechtigt. Die Spielberechtigung eines Spielers innerhalb verschiedener 


	Mannschaften seines Vereins richtet sich nach § 10 der Spielordnung. 


	( Spielberechtigung von Spielern innerhalb verschiedener Mannschaften eines Vereins) 


	Ein Spieler ist für eine Mannschaft festgespielt, wenn er in zwei aufeinander 


	folgenden Pflichtspielen dieser Mannschaft eingesetzt wurde, unabhängig davon, 


	ob es sich um Pflichtspiele der Hin- Rückserie oder Nachholspiele handelt. 


 	Er ist auch dann festgespielt, wenn er zwischenzeitlich in einer unteren Mannschaft 


	eingesetzt wurde. 


3.2 Der Spieler, der sich in einer höheren Mannschaft festgespielt hat, erlangt die Spiel-


berechtigung für die nächstniedere Mannschaft erst am folgenden Tag, nachdem er zwei aufeinander folgende und auch ausgetragene Pflichtspiele der höheren Mannschaft ausgesetzt hat, unabhängig davon, ob es sich um Pflichtspiele der Hin-, 


Rückserie oder um Nachholspiele handelt. Für jede weitere untere Mannschaft 


verlängert sich die Frist um ein weiteres ausgetragenes Pflichtspiel. 


3.3 Hat eine Mannschaft die Pflichtspiele des Spieljahres abgeschlossen, spielen aber die 


unteren Mannschaften noch, so ist für dieses Spieljahr das Spielen in einer unteren 


Mannschaft nur statthaft, wenn der Spieler hierfür bereits vor dem drittletzten 


Punktspiel des Spieljahres frei ist.  


      


3.4	A-Junioren des älteren Jahrganges ( 01. 01. – 31. 12. 1989 ) können in Herren- 


Mannschaften ihres Vereins eingesetzt werden. Das gleiche Recht besitzen 


A-Juniorenspieler, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 


Auf § 4 (2) und 12 (2) der NFV-Jugendordnung wird verwiesen. 





3.5	Die Altherrenstaffel I führt einen gemeinsamen Spielbetrieb mit dem NFV Kreis Friesland 


durch. Die Leitung des Spielbetriebes obliegt dem Kreis Friesland. Für die Durchführung des Spielbetriebes gilt die Ausschreibung des NFV -  Kreises Friesland in der jeweils gültigen Fassung. 





	Staffelleiter:  Karl-Hermann Knobloch, An der Leke 14, 26316 Varel – Büppel, 


	                       E-Mail: knobi.bartsch@ewetel.net   
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3.6	In der Altherrenstaffel II können Spieler eingesetzt werden, die am 01. 01. 2007 das 40.           


	Lebensjahr vollendet haben. Es können pro Spiel bis zu vier Spieler eingesetzt werden,


       die das 38. Lebensjahr am Stichtag vollendet haben. Vor ihrem ersten Einsatz ist eine


       schriftliche Genehmigung beim Vorsitzenden des Spielausschusses einzuholen. 


	Weitere Ausnahmegenehmigungen behält sich der Spielausschuss vor.  





3.7	Die Spiele der Altherren-Staffel II werden auf  Kleinfeld ausgetragen und sollen 


	vornehmlich auf Rasenspielfeldern stattfinden.


	Bei diesen Spielen entfällt die „Abseitsregelung“.  





3.8	Pro Spiel können in der 1. Kreisklasse bis zu vier Spieler ausgewechselt,


	aber nicht wieder eingewechselt werden. 





	In der AH – Staffel II ( Kleinfeld ) dürfen max. 11 Spieler eingesetzt werden, wobei 


	vier Spieler ein- und ausgewechselt werden dürfen. 





3.9	Die Spielzeit in der AH-Staffel I beträgt 2 x 40 Minuten, in der Altherren-Staffel II 


	2 x 30 Minuten.





3.10 Für die Alt – Senioren – Staffel ergeht eine gesonderte Ausschreibung unter 


	 Federführung des NFV – Kreises Friesland. 





3.11 Für die Hallenspiele ( Stadtmeisterschaft / AH-Runde ) ergehen gesonderte 


Ausschreibungen.








4. Spielformulare, Spielerpässe:





4.1 Das ordnungsgemäß in Druck- oder Maschinenschrift ausgefüllte Spielformular ist 


	dem Schiedsrichter spätestens 15 Minuten vor der Anstoßzeit nebst ausreichend 


 frankiertem Briefumschlag mit Absenderangabe des Vereins und der Anschrift des 


Staffelleiters auszuhändigen. Die Briefumschläge sind wie folgt zu adressieren: 





	1. Kreisklasse:	Hans Rebbe, Feldmark 52, 26389 Wilhelmshaven, 





	AH – II – Staffel:	Hartmut Grümbel, Weidenstrasse 22, 26389 Wilhelmshaven;





	


4.2	Die spielenden Mannschaften tragen namentlich alle Spieler und der maximal 


sieben ( 7 ) vor dem Spiel zu benennenden Auswechselspieler mit entsprechender 


Rückennummer, Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum und Passnummer ein. 


Die ersten 11 im Spielbericht aufgeführten Spieler gelten als Spieler, die sich zu 


Spielbeginn auf dem Spielfeld befinden. 


Änderungen sind durch den Verein bzw. Schiedsrichter zu vermerken. 
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Nach Spielschluss sind vom Schiedsrichter in der Spalte „Auswechslungen“ die 


eingewechselten Auswechselspieler eindeutig zu markieren ( durch Kreuze oder Zahlen ), damit klar ersichtlich ist, wer für wen ein- bzw. ausgewechselt wurde. 





In der AH – Staffel II (Kleinfeld) sind die maximal vier ( 4 ) vorgesehenen 


Auswechselspieler einzutragen. 


    


4.3	Fehlende Spielerpässe, unvollständige Pässe sowie Pässe mit nicht mehr zeitgerechten  


Lichtbildern ( z. B. Kinder- bzw. Juniorenbilder, Vollbart usw. sind binnen drei Tagen mit entsprechender Vervollständigung unter Beifügung eines Freiumschlages dem Staffelleiter zur Einsichtnahme vorzulegen. ( gut erkennbare Kopie ist ausreichend.)


Wird die Vorlagefrist überschritten, werden die betroffenen Spieler per Verwaltungs-


Entscheid bis zur Vorlage gesperrt ( § 12, Abs. 2 der NFV-Spielordnung). 


 


4.4	Die Schiedsrichter bzw. die bauenden Vereine haben dafür Sorge zu tragen, dass


	die Spielberichte spätestens drei Tage nach dem Spieltag dem Staffelleiter vorliegen.


	Verzögerungen sind zu begründen.





4.5	Bei einem Feldverweis auf Dauer ist der Spielerpass des betroffenen Spielers


	dem Schiedsrichter nach dem Spiel unaufgefordert auszuhändigen. Der Schiedsrichter


       sendet den Spielerpass zusammen mit dem Spielbericht an den Staffelleiter.


	Ein des Feldes verwiesener Spieler ist so lange vorgesperrt, bis eine Entscheidung des 


	Staffelleiters bzw. des Vors. des Spielausschusses oder des Sportgerichtes vorliegt.  


4.6	Stellungnahmen der Vereine zu den Feldverweisen auf  Dauer sind binnen drei Tagen


	nach dem Spieltermin schriftlich beim zuständigen Staffelleiter einzureichen, andernfalls 


	bleibt diesem vorbehalten, gem. § 41, Abs. 1, der NFV – RuVO zu verfahren. 








4.7 Gegen Entscheidungen und Straffestsetzungen der Verwaltungsorgane ist die gebühren-   


freie aber ggf. kostenpflichtige Anrufung des Kreissportgerichtes nach § 15 der 


NFV – Rechts- und Verfahrensordnung innerhalb von 7 Tagen möglich (dreifache 


Ausfertigung an das Kreissportgericht, eine Kopie an den Spielausschussvorsitzenden).





4.8	Proteste gemäß § 16 der NFV – RuVO sind in dreifacher Ausfertigung dem 


Kreissportgerichtsvorsitzenden Thomas Göken, Pestalozziweg 10, 


26384 Wilhelmshaven, innerhalb von 3 Tagen zuzuleiten. Zusätzlich ist eine Kopie an 


den Vors. des Spielausschusses zu schicken. Die Verpflichtung zur Zahlung der Protestgebühr mit der Einreichung des Protestes entfällt. Sie ist erst nach Abschluss des Verfahrens fällig, sofern der Protest abgewiesen wird. Der Einzug der Gebühr erfolgt dann mit den Verfahrenskosten. 
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5. Spielpläne: 





5.1	Die Spielpläne und die Ausschreibung werden gemäss § 27 SpO nur über das Sportinformationssystem DFBnet des Niedersächsischen Fußballverbandes 


unter www.dfbnet.org (Spielpläne) bzw. www.nfv.de (Ausschreibung) abgewickelt. 


 


Für die Spielplangestaltung innerhalb des NFV-Kreises Wilhelmshaven zeichnet der 


Vorsitzende des Spielausschusses verantwortlich. Die eingesetzten Staffelleiter werden


überwiegend in eigener Regie den jeweiligen Spielbetrieb ihrer Staffel leiten.


Sämtliche Verwaltungsentscheide werden vom Spielausschussvorsitzenden bearbeitet, 


wobei die letzte Entscheidung über das Strafmaß usw. dem Vorsitzenden des NFV – Kreises obliegt. 





5.2	Nach Herausgabe der Spielpläne werden Spielverlegungen nur aus verbandsseitigem


       Interesse oder mit Zustimmung des Gegners unter Einhaltung einer Frist von 15 Tagen 


	vor dem offiziell angesetzten Spieltermin vorgenommen. ( Kosten: 25.00 € )


	Kurzfristige Spielverlegungen unter 15 Tagen werden vom Spielausschuss mit 35.00 € 


	berechnet.


	Den Mannschaften werden 2 Freihaltetermine für die Spielsaison eingeräumt. 


	Ausnahmegenehmigungen sind eingehend zu begründen.  


Anträge auf Spielverlegungen sind schriftlich beim Vorsitzenden des Spielausschusses 


einzureichen. (Siehe Anlage) 








5.3 	Freundschaftsspiele gelten als genehmigt, wenn sieben Kalendertage vorher beim


	Schiedsrichter-Ansetzer dafür ein Schiedsrichter angefordert wird. 


       Bei Freundschaftsspielen einer 1. Mannschaft werden die Spiele durch den 


       Schiedsrichter-Ansetzer besetzt. Bei unteren oder Altherren-Mannschaften kann ein 


       vereinseigener Schiedsrichter eingesetzt werden. Dies ist unbedingt dem SR-Ansetzer 


       zur Kenntnis zu geben.


       Von jedem Freundschaftsspiel ist ein Spielbericht zu fertigen und an den zuständigen 


       Staffelleiter zu senden.	                








5.4 Vereine, deren Junioren-, Frauen- oder Juniorinnenmannschaften Sonntagsspiele


	auszutragen haben, sind verpflichtet, die Spielpläne dieser Mannschaften sowie 


       Neuansetzungen und Verlegungen an den Spielausschussvorsitzenden zu senden.
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6.  Spielergebnisse: 





6.1  Der Spielbetrieb im Niedersächsischen Fußballverband wird ausschließlich über das


	Sportinformationssystem ( DFBnet ) abgewickelt.


	Die gastgebenden Vereine sind daher verpflichtet, die Spielergebnisse unverzüglich,


	spätestens 1 Stunde nach Spielende, ausgehend von der Anstoßzeit im DFBnet, 


      dem NFV über das DFBnet zu melden.


	Nichtbeachtung dieser Regelung wird mit einer Ordnungsstrafe plus Nebenkosten 


	geahndet. 





6.2	 Die Spielergebnisse sind weiterhin nur an Sonn- oder Feiertagen in der Zeit von 


16.00 bis 17.30 Uhr – auch bei Wochentagsspielen – unter Angabe der Torschützen 


an den Meldekopf des NFV-Kreises Wilhelmshaven, Sportkameradin Kerstin


Weßling – Krüger, Tel. und Fax (04421) 6 94 30, durchzugeben. (dient der Veröffentlichung in der örtlichen Sportpresse.)	     








7. Schiedsrichteransetzungen: 





7.1	Die Schiedsrichter für alle Spiele im NFV – Kreis Wilhelmshaven werden vom 


	 Spk. Claus Kruse, Posener Strasse 106, 26388 Wilhelmshaven, Tel. und Fax: 


      (04421) 5 49 46,  E-Mail:  claus.kruse@ewetel.net  angesetzt.  








 8.  Bespielbarkeit der Plätze:





8.1	Sollte bei Pflichtspielen der Platz witterungsbedingt oder aus anderen Gründen auf  Anordnung des Eigentümers bzw. des zur Anordnung Berechtigten nicht benutzbar sein oder voraussichtlich nicht benutzbar werden, so steht dem Platzverein das Recht zu, das Spiel unter Angabe der Gründe so früh wie möglich, spätestens bis zum Zeitpunkt des Spielbeginns abzusagen. 


 


In diesem Fall sind unverzüglich zu benachrichtigen:  





-	die zuständige spielleitende Stelle lt. Ausschreibung, 


-	der Gegner, 


-	der zuständige Schiedsrichter – Ansetzer, 


-	der Schiedsrichter 
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8.2	Die spielleitende Stelle hat das Recht, die Gründe einer solchen Absage vor Ort zu 


prüfen oder durch eine neutrale Verbandsperson überprüfen zu lassen. 





8.3	Die Anordnung des Eigentümers bzw. des zur Anordnung Berechtigten ist unter Angabe 


      der Gründe der spielleitenden Stelle innerhalb von 10 Tagen vorzulegen. 


      Missbrauch dieser Bestimmungen hat eine Spielwertung gem. § 37 Abs. 4 SpO zur Folge. 


	Er liegt auch dann vor, wenn die geforderten Unterlagen im Sinne von Ziffer 8.3. nicht 


	fristgerecht vorgelegt werden.


 


8.4   Bei den ausschließlich in städtischer Verantwortung stehenden Plätzen entscheiden


	 die Beauftragten des Sport- und Bäderamtes.








8.5  Unbenommen bleiben generelle Absagen durch den Verband / Bezirk / Kreis oder das


	Sport- und Bäderamt. 	


	  


  


9.  Turniere:





9.1 Geplante Turniere sind vier Wochen zuvor unter Beifügung der Turnierausschreibung 


       beim  Spielausschussvorsitzenden zu beantragen.


	Erst nach Genehmigung stellt der Schiedsrichter-Ansetzer Schiedsrichter ab.


	Im Dezember 2007 / Januar 2008 finden für alle Vereine des NFV-Kreises Wilhelmshaven


      die Hallenmeisterschaften der Senioren und der AH-Mannschaften statt. 


      Senioren- und AH-Mannschaften, die während der Saison selbst Turniere veranstalten 


      bzw. Turniereinladungen anderer Vereine annehmen, wird es zur Pflicht gemacht, an    


      diesen Hallen – Stadtmeisterschaften des NFV-Kreises Wilhelmshaven teilzunehmen. 





 


10. Schiedsrichterspesen:





10.1  Der Spesensatz für Schiedsrichter beträgt 15.00 € incl. Fahrtkosten und ist vom  


	  bauenden Verein unaufgefordert zu zahlen. Bei Turnieren - auch in der Halle – beträgt 


	  der Spesensatz bei einer Dauer bis zu 2 Stunden ein Spesensatz, bis zu 4 Stunden der 


         1.5-fache Spesensatz und über 4 Stunden der 2-fache Spesensatz. 








11.  Unfälle und Sportverletzungen:





11.1  Sportunfälle und Sportverletzungen beim Spielbetrieb sind dem Schiedsrichter zu


	  melden, der sie im Spielbericht vermerkt. 
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12. Spielkleidung:





12.1  Die Mannschaften haben in den gemeldeten Farben anzutreten. Bei Farbgleichheit


	  muss der Gastverein ein Ausweichtrikot stellen.





12.2  Werbung auf der Spielkleidung ist anzeigepflichtig (Eintragung auf dem Meldebogen).


Zuständig für alle Mannschaften der Kreisklassen und AH-Staffeln  ist der 


NFV – Kreis Wilhelmshaven. Die Werbegebühr beträgt 25.00 € incl. MWSt pro 


Spieljahr für alle Mannschaften der 1. Kreisklasse sowie der AH – Mannschaften. 


Termin für die Anzeige der Werbeverträge beim Spielausschuss-Vorsitzenden ist der 


1. Punktspieltag.  


   





13.	Anschriftenverzeichnis: 


    


13.1  Jedem Verein wird vom Spielausschuss ein Anschriftenverzeichnis für die Abwicklung 


des Spielbetriebes nach Fertigstellung zugestellt. Änderungen müssen unbedingt dem 


Vors. des Spielausschusses bzw. der Schriftführerin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  schriftlich  gemeldet werden. 





13.2  Für die Mitarbeiter des NFV – Kreises Wilhelmshaven sind die Angaben des Anschriften-


	  verzeichnisses maßgebend. Irgendwelche Nachteile bei Nichtmeldung von Änderungen 


	  gehen zu Lasten der Vereine. 


Schriftstücke der Vereine haben nur Verbindlichkeit, wenn sie auf dem Vereinsbogen 


und mit dem Vereinsstempel gefertigt sind. 


 


14. Fairnesswertung:  





14.1  Für jede Spielklasse wird eine Fairnesswertung im  DFBnet unter Zugrundelegung 


	  nachstehender Bestimmungen durchgeführt: 


	  a.)    Verwarnung			1 Strafpunkt 


	  b.)    Gelb / Rote Karte (Matchstrafe)			3 Strafpunkte 


	  c.)    Feldverweis auf Dauer 			5 Strafpunkte 


	  d.)    Grobe Unsportlichkeit  / Sportgerichtsverfahren           10 Strafpunkte  





14.2	Es wird nur ein Fairnesspreis in jeder Staffel vergeben. Bei Punktgleichheit entscheiden 


         die Ordnungsstrafen. Hat die beste Mannschaft mehr Strafpunkte erhalten als von ihr 


	  Spiele durchgeführt wurden, entfällt der Fairnesspreis für diese Spielklasse. 


	  Mannschaften mit mindestens einem Feldverweis auf Dauer erhalten ebenfalls keinen 


	  Fairnesspreis. 
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15.	Ordnungsstrafen:  


	15.1     Nichtanforderung eines Schiedsrichters					25.00 €


	15.2     Verzichtleistung auf ein Spiel in der Hinrunde					50.00 €


 	15.3     Verzichtleistung auf ein Spiel in der Rückrunde					75.00 €


	15.4     Verzichtleistung auf ein Pokalspiel					50.00 €


	15.5     Mannschaft zurückgezogen					75.00 €


	15.6     Mannschaft nicht angetreten					75.00 €


	15.7     Jugendspieler ohne Genehmigung des NFV eingesetzt					50.00 €


	15.8     Spielbericht verspätet eingesandt					10.00 €


	15.9     Spielbericht unvollständig bzw. unleserlich				bis	15.00 €


	15.10   Spielausfall nicht gemeldet					10.00 €


	15.11   Spielausweis oder Freiumschlag gefehlt bzw. unvollständig			  5.00 €


	15.12   Sämtliche Spielerpässe gefehlt (Pauschalgebühr)					20.00 €


15.13	Bei Nichteinsendung des Spielausweises wird der Spieler bis zur Vorlage 


des Passes lt. § 12 der NFV – SpO gesperrt (sh. Pkt. 4.3).			10.00 €


	15.14   Sämtliche Spielerpässe nicht nachgereicht					30.00 €


	15.15   Spielfeld nicht ordnungsgemäß hergerichtet, trotz Aufforderung		bis	25.00 €


	15.16   Spielergebnis verspätet oder nicht gemeldet (DFBnet)					15.00 € 


	15.17   Als gesperrter Spieler mitgewirkt					50.00 €


	15.18   Ohne Spielberechtigung für die Mannschaft mitgewirkt					25.00 €


	15.19   Ohne Spielerlaubnis für den Verein mitgewirkt					50.00 €


	15.20   Nicht ordnungsgemäße Anmeldung von Turnieren					50.00 €


  	15.21   Nicht ordnungsgemäße Anmeldung von Freundschaftsspielen			25.00 €


	15.22   Nichtteilnahme an Tagungen / Sitzungen mit Vereinsvertretern			40.00 €


	            (bei Kreistagen erfolgt Verdoppelung der Ordnungsstrafe)


	15.23   Trikotwerbung ohne Genehmigung					30.00 €


	15.24   Unsportliches Verhalten nach Spielschluss				bis	75.00 €


	15.25   Nichtabgabe oder verspätete Abgabe verlangter Meldungen		bis	25.00 €	














16. 	Kostenrahmen:			


 	16.1     Kosten für Spielverlegung					25.00 € 


	16.2     Kosten für kurzfristige Spielverlegung (unter 15 Tagen)					35.00 €


	16.3     Bearbeitungskosten für Feldverweis auf Dauer					25.00 € 


	16.4     Verwaltungskosten für alle Verwaltungsstrafen im Einzelfall			  5.00 € 
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17. Rechtswirksamkeit: 





Mit der Herausgabe dieser Spielausschreibung tritt sie in Kraft und gilt bis zum Ende 


der Saison 2007 / 2008. 


Bei Verstößen, die nicht in dieser Ausschreibung aufgelistet sind, wird nach der Satzung 


bzw. den einschlägigen Ordnungen des NFV verfahren. 


 


17.3  Einwendungen gegen diese für alle Vereine verbindliche Ausschreibung sind schriftlich beim Kreissportgericht Wilhelmshaven gemäß § 15 der RuVO einzureichen. (Durchschrift an den Spielausschussvorsitzenden).  





18.  Zusammensetzung der Spielklassen: 





1. Kreisklasse:


Staffelleiter:   Hans Rebbe 


Feldmark 52


26389 Wilhelmshaven 


Tel.: 04421 – 8 75 00  





Vertreter:  


Hartmut Grümbel, Weidenstrasse 22,  26389 Wilhelmshaven, Tel. 87 98 71, 


Hartmut Bünger, Kniprodestrasse 98, 26388 Wilhelmshaven, Tel.: 99 53 25 


 	


01.	  ESV Wilhelmshaven   I	02.    BV Borussia Heppens	I 


 


03.	  DJK Schwarz – Gelb  I	04.    DJK Schwarz - Gelb	II 


 


05.    SG TuR Eintr. Sengwarden / TuS Fedderwarden   I	06.    TSR Olympia		I 


			        


07.	  WSC Frisia Wilhelmshaven    II	08.    ESV Wilhelmshaven	II


 


09.     VfL Wilhelmshaven   II 	10.    WSC Frisia Wilhelmshaven   III  	 		 


11.	  SC Blau – Gelb Wilhelmshaven          II	12.    VfL Wilhelmshaven	III 


 


13..	  WSC Frisia Wilhelmshaven               IV	14.    DJK Schwarz – Gelb	III 


 


15.	  STV Voslapp   II	16.    TSR Olympia		II 


 


17.    SG TuR Eintr. Sengwarden /  TuS Fedderwarden    II 
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Altherren-Staffel II: 


Staffelleiter:   Hartmut Grümbel	Vertreter:  Hans  Rebbe


Weidenstrasse 22 			      Feldmark 52


26389 Wilhelmshaven 			      26389 Wilhelmshaven 


Tel.: 04421 – 87 98 71 / Fax: 04421 – 3603081293                              Tel.: 8 75 00 





01.	  BV Borussia Heppens              	I 


02.	  SC Blau – Gelb                       	I 


03.	  ESV Wilhelmshaven                	II


04.    DJK Schwarz – Gelb              	II


05.	  STV Voslapp                          	I 


06.	  TSR Olympia                         	I 


07.	  SC Blau – Gelb                     	II 


08.	  WSC Frisia WHV             	II 


09.	  VfL Wilhelmshaven	I 


10.     WSC Frisia WHV	III


11.	   BV Borussia Heppens	II 





Der Vorstand und der Spielausschuss des NFV – Kreises Wilhelmshaven wünscht allen 


Vereinen ein erfolgreiches Spieljahr 2007 / 2008 und erwartet von den am                                                         Spielbetrieb beteiligten Mannschaften, dass alle Spiele sauber und fair durchgeführt werden.  





Mit sportlichem Gruß 


NFV-KREIS WILHELMSHAVEN


Hans R e b b e 


   





